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Sir. 4? âttaffe. $(*nbtt». 3eUtutfl (,,®teifterbîatt")

9er perimeter lift ft.gsBif^em leg.
Sluëjug au§ ber Söeröffetitlid^urtg oon §errit Dr. jur. 3. @ I f er,

©e'retär be§ ft. gattifdjen fantonalen $aubepartemente§.

(Korrefpotibenä.)

DoobemerBuitg.
Vor einiger Seit Ratten mir ©elegenhelf, auf bie oer»

bicnfioode 93exöffersilid^uttg „St. ©adifdhe! Vaupolizet»
recht" non £>errn ®epartement!fefretär Dr. jur. 3- ©Ifer
^in^utüeifeti. §eute liegt eine Sdjrift biefes Vetfaffer!
cor, ber man ebenfo mette Verbreitung münfdjen mag:
®er perimeter nach ft. galtifdjem Stecht. ®ie
Vefjörben, bie ©eriäfte, bann aber auch bie fßrioaten
unb 3lnroälte haben fo oft mit btefem „perimeter" ju
tun, baff e! 00m atfgemeinen Sianbp unite au! nur zu
begruben ift, metm bie com 9?egterung!rat etngefdhlagenen,
jum Seil unoeröffentlichten, zum Sett bem Vfirger nicht
befannten ©nlfchetben, ferner bie oom ©ericht in btefem
©ebtet nac§ unb nach ft<h ^erauSgebilbete 3hd)i§fprecbung,
einheitlich zufammengefafjt unb in übstftetlicher gorm
für jebetmann zugänglich gemalt »erben.

3m KceÜfdhretben oom 27. 3lpril 1916 bemerlt ba!
lantonale Vaubepartement überaus jutreffenb: „®ie 316

banblung befpricht in fpfiematifcher Slnorbnung unb leicht
oerfiänblidher Sprache bie oerfc|iebenen gefeilteren Vor-
febriften über bie Veitrag!pflic|t De! tpäoatetgentum! an
bie Soften öffentlicher Unternehmen, hauptfächlich bet
Straffen» unb Vach Verbauungen. $jtebei ift namentlidh
auch bie iRedhtlfpcechung be! Vegierung§ratc§, fomie ber
oberfien lantonalen Slömtniftratio» unb ©er'dhtlinftanzen,
in meiigehenbfter Söeife mitberticCfidEttigt, fobajj bie Schrift
befonber! für bie ©emeinbebehörben, Denen Der Vollzug
ber betreffenben Vorfdhriften oornehmlich übertragen ift,
ein miüfommenet SBegroeifer in ber ißrojt! ber ihnen
übergeorbneten 3nfianzen fein »irb. ®aneben bilbet fte
aber audh für Quriften, ©runbeigentümer, überhaupt für
jebermann, ber tn tiefer ober jener @igenfd£)aft mit bem
fßerimeter ju tun hat, etne roertoode Orientierung über
bie oerfchlebenen äuffexft midhtigen unb fdhmermiegenben
fragen be! fßerimeteemefen!".

Sie oorgenannte Schrift umfafjt folgenbe §aupt»
abfdhnitte:

I. Vegtiff unb gefetliche ©runblagen.
II. ©egenftanb unb aligemeiner Um»

fang ber fßerimetetpflicht.
III. Stöger, äBefen unb Vorau!fetjung

ber Vettragt pflicht.
IV. ®a! ißerimeter»Verfahren.

3m nachfolgenben mirb btefe ©in teilun g beibehalten.

I. begriff ttttb gefeiltere ©runblageit.
®a! SBori „perimeter" bebeutet in ber ft. gadifdhen

fRedhüfprache oerfdhiebenel. ©inmal oerfteht man barunter
bat! an einem öffentlichen Unternehmen beteiligte unb
baher laut ©efefz beitragspflichtige ©ebiet. 3« öiefem
Sinne j. V. fprtcl)t man oon ber Umgrenzung be!
perimeter!. perimeter bebeutet aber audh bie Vetlrag!»
Pflicht felber. 3n btefem Sinne 5. V. mirb beim Siegte»

rungêrat ober beim ©eridfjt ber fßerimeter beftrilten.
©nblidh wirb barunter ber ju leiftenbe Vettrag oerfianben
(jemanb muff perimeter bezahlen). Quriftifdh oon 3ntereffe
ift ber fßerimeter hauptfädhliü) im Stnne ber Vettrag!»
pflidht. 3m iJiachfolgenben foil btefe! IRcchügtbilbe, ba!
ftch tn btefer ober jener $orm nicht nur tn ber ft. godtfehen,
fonbern audh iu ber aufjerlantonalen unb auüänöifchen
©efchgebung ftnbet, namentlich unter Vetüdfichügung Der

Siedhifpredhung bei 9Regterung!rate! unb bel Kanton!»
geridhtel, ber oberfien lantonalen Vermaltungl» unb

©erkhilinfianzen, bei nähern befproc^en merben. Sie
miäjtigften ben perimeter belreffenben Vorfchnften ftnb
enthalten im ®efe| über ba§ Strafjenroefen oom 1. 3ult
1889, im Uia^traglgefch zu btefem ©efet; oom 25. 3ult
1906, im ©efetz über bie Verbauung ber Sßilbbache unb
Vüfen oom 12. Sluguft 1869, im 9tachtrag3ge}et$ zu
btefem ©efetz oom 24. gebruar 1877 unb tn ber Voll»
äiehungl=Verorbnung zu bemfel6en oom 16. 9Iooember
1877. £>cmftg ftnben fid) Vorf^riften über bie Veitragl»
Pflicht bei prioaten ©runbetgentuml auch in ben Vau»
reglementen ber einzelnen ©emeinben. Siegelmä^ig aber
geben btefe lebigtich ben 3uhalt bei Strafen » ©efehel
mieber. Sofern fie audh h^oon abmei^enbe Vorfchriften
enthalten, ftnb fte natürlich uur tnforoeit rechtlgültig,
all fte bem ©efch triebt miberfpredhen.

II. ©egenftanb unb allgemeiner Umfang
ber Ueitragsyflidjt.

1. 9Ieben»Stra|en unb öffentliche gu^mege.
Vet ber SHufzähluttg bet öffentlichen Unternehmen unb

ber Slngabe, tn roeldhem SRa^ für bie einzelnen betfelben
etne befonbere Vetiraglpflicht befiehl, mögen tn etfier
Stnte bie iftebenfttafjen genannt merben. 2lrtilel 28 bei
Strcif?engefe|e3 fagt, ba§ bei üleubau unb Korreition
oon iUebenftra^en ber ©emeinöerat, fofern leine Ver»
ftänbigung ftaüfinbe, bie beteiligte ©egenb §u umgrenzen
unb bte Verlegung ber Vau» fotole ber lünftigen Unter»
haltlloften auf btefelbe oorzunehmen habe. 311! Veben»
prägen ftnb gemäfs 3lrtifel 4 bel Sira^engefe^e! ade
Dem adgemeinen Vetfehr btenenben Straffen anzufehen,
bie nicht ©emetnbe» ober StaGtlftrafjen ftnb. ®te 3lb»

gretizung gegenüber ben ©emeinoeftra^en ift oft fehr
jdhroterig unb führt baher otelfach Z« Sinftänben z®tfc|en
ben ©emeinbebehörben unb bem beteiligten tßctoatgrunb»
befitz. Sür bte Veurteilung biefer 3lnftänbe, bte bem
fRegterunglrat zuftetjt (Irtilel 7 bei Stra^engefehel),
gibt ber Vuchfiabe bei ©efe^el nicht bte genügenben
3lnhalt!puntte. ®snach gehören nämlich P ben ©emetnbe»
fttafjen ade Diejenigen Strafen, roel^e einer ©emetnbe
Zu ihrem innern Verfehr btenen, ober aber Ortfc^aften
ober äBeiler unter ftdh mit einer Staatlftrafje, ©emetnbe»
firo^e, ©ifenbahnftation ober anbern Verlehrlftede oer»
btnben. ®tefe ®efinition fehltest, bu^ftäblich aulgelegt,
überhaupt ade Strafjen in ftcb, fo ba^ all 3lebenftca^en
leine mehr übrig blieben, ©tne Derartige 3lu!legung ift
aber felbftoerftünblich nic^t im Sinne be! ©efi^eS. ®te
ißrajt! fomchi Der ©emeinbebehörben al! be! Siegterung!»
rates ift Denn auch ®*ne httoon oödig abmeichenbe. Sie
geht im mefentlichen bahin, öafj ba! entfdhetbenbe Slîert»
mal für bie Kiaffififation etner Strafe barin zu fuetjen
fei, ob im lonlreten gade ber adgemeitte, öffentliche
Verlehr Der ©emetnbe ober etne! grofjen Seile! ber»

felben auf bie fragliche Sirafje al! innere! Verfehr!»
ober michtige! Verblnbung!mÜtel angemtefen fei, in
roeldiem gade eine ©emetnbeftrafje oorltegt, ober aber,
ob nicht otelmehr bte Strafe tn erfter Ctnie Den 3utereffen
ber @runbbeft|er, j. V. z®cdl! Überbauung ober befferer
Vemirtfdhaftung ber anliegenben ©runbftücfe, btene, In
meldhem gmlk e! ftdh um etne ülebenfirafje hanbelt. 3"
btefem Stnne merben bie fogenannten 2Bohu» ober Guar»
tterfiraffen (ein 3lu!brudl, ber fid) z®oï im Strahengcfch
nicht ftnbet, fonbern lebigtich im Sprachgebrauch unb
tn ben örtlichen Vaureglementen 3lufnahme gefunben hut)
tn ber Stabt St. ©allen, Deren 3Iufsengemeinben unb
ben übrigen bidder beoölferten ©etreinoen unb Grtfdhaften
be! Kanton! famt unb fonber! al! Diebenfirafjen Uuffift»
Ziert. ®a! oorftehenb angeführte, für bte Klaffiftfation
al! ©emetnbe ober ülebenftrafse entfdhetbenbe tdioment
führt aber mitunter audh Straffen oon heroorragenb
öffintlicher Vebeutung, mobei hies nur an bte gürften»

Nr. 4? Zàstr. fchweìz, Hsndw. Zà«g (..Meisterblatt")

Jer Perimeter mch st.zsWe> Recht.
Auszug aus der Veröffentlichung von Herrn Or. jur. I. Elser,

Se'retär des st. gallischen kantonalen Vaudepartementes.

(Korrespondenz.)

Vorbemerkung.
Vor einiger Zeit hatten wir Gelegenheit, auf die ver-

diknftoolle Veröffentlichung „St. Gallisches Baupolizei-
recht" von Herrn Departementssekretär Dr. jur. I. Elfer
hinzuweisen. Heute liegt eine Schrift dieses Verfassers
vor, der man ebenso weite Verbreitung wünschen mag:
Der Perimeter nach st. gallischem Recht. Die
Behörden, die Gerichte, dann aber auch die Privaten
und Anwälte haben so oft mit diesem „Perimeter" zu
tun, daß es vom allgemeinen Standpunkte aus nur zu
begrüßen ist, wenn die vom Regierungsrat eingeschlagenen,
zum Teil unveröffentlichten, zum Teil dem Bürger nicht
bekannten Entscheiden, ferner die vom Gericht in diesem
Gebiet nach und nach sich herausgebildete Rlchtssprechung.
einheitlich zusammengefaßt und in übersichtlicher Form
für jedermann zugänglich gemacht werden.

Im Kreisschreiben vom 27. April 1916 bemerkt das
kantonale Baudepartement überaus zutreffend: „Die Ab
Handlung bespricht in systematischer Anordnung und leicht
verständlicher Sprache die verschiedenen gesetzlichen Vor-
schriften über die Beitragspflicht des Privateigentums an
die Kosten öffentlicher Unternehmen, hauptsächlich der
Straßen- und Bach Verdauungen. Htebei ist namentlich
auch die Rechtsprechung des Regierungsralls, sowie der
obersten kantonalen Administrativ- und Ger'chtsinftanzen,
in weitgehendster Weise mitberücksichtigt, sodaß die Schrift
besonders für die Gemeindebehörden, denen der Vollzug
der betreffenden Vorschriften vornehmlich übertragen ist,
ein willkommener Wegweiser in der Praxis der ihnen
übergeordneten Instanzen sein wird. Daneben bildet sie
aber auch für Juristen, Grundeigentümer, überhaupt für
jedermann, der in dieser oder jener Eigenschaft mit dem
Perimeter zu tun hat. eine wertvolle Orientierung über
die verschiedenen äußerst wichtigen und schwerwiegenden
Fragen des Perimeterwesens".

Die vorgenannte Schrift umfaßt folgende Haupt-
abschnitte:

I. Begriff und gesetzliche Grundlagen.
II. Gegenstand und allgemeiner Um-

sang der PerimetêîPflicht.
III. Träger, Wesen und Voraussetzung

der Beitrags Pflicht.
IV. Das Perimeter-Verfahren.

Im nachfolgenden wird diese Einteilung beibehalten.

Begriff und gesetzliche Grundlagen.
Das Wort „Perimeter" bedeutet in der st. gallischen

Rechtssprache verschiedenes. Einmal versteht man darunter
das an einem öffentlichen Unternehmen beteiligte und
daher laut Gesetz beitragspflichtige Gebiet. In diesem
Sinne z. B. spricht man von der Umgrenzung des

Perimeters. Perimeter bedeutet aber auch die Beitrags-
Pflicht selber. In diesem Sinne z. B. wird beim Regie-
rungsrat oder beim Gericht der Perimeter bestritten.
Endlich wird darunter der zu leistende Beitrag verstanden
(jemand muß Perimeter bezahlen). Juristisch von Interesse
ist der Perimeter hauptsächlich im Sinne der Beitrags-
Pflicht. Im Nachfolgenden soll dieses Rcchtsgebilde, das
sich in dieser oder jener Form nicht nur in der st. gallischen,
sondern auch in der außerkantonalen und ausländischen
Gesetzgebung findet, namentlich unter Berücksichtigung der
Rechtsprechung des Regierungsrates und des Kantons-
gerichtes, der obersten kantonalen Verwaltungs- und

Gerichtsinstanzen, des nähern besprochen werden. Die
wichtigsten den Perimeter betreffenden Vorschriften sind
enthalten im Gesetz über das Straßenwesen vom 1. Juli
1889, im Nachtragsgesetz zu diesem Gesetz vom 25. Juli
1906, im Gesetz über die Verbauung der Wildbäche und
Rufen vom 12. August 1869, im Nachtragsgesetz zu
diesem Gesetz vom 24. Februar 1877 und in der Voll-
ziehungs-Verordnung zu demselben vom 16. November
1877. Häufig finden sich Vorschriften über die Beitrags-
pfl.cht des privaten Grundeigentums auch in den Bau-
reglementen der einzelnen Gemeinden. Regelmäßig aber
geben diese lediglich den Inhalt des Straßen-Gesetzes
wieder. Sofern sie auch htevon abweichende Vorschriften
enthalten, sind sie natürlich nur insoweit rechtsgültig,
als sie dem Gesetz nicht widersprechen.

II. Gegenstand und allgemeiner Umfang
der Beitrags^flicht.

1. Neben-Straßen und öffentliche Fußwege.
Bei der Auszählung der öffentlichen Unternehmen und

der Angabe, in welchem Maß für die einzelnen derselben
eine besondere Bellragspflicht besteht, mögen in erster
Linie die Nebenstraßen genannt werden. Artikel 23 des
Straßsngesetzes sagt, daß bei Neubau und Korrektion
von Nebenstraßen der Gemeinderat, sofern keine Ver-
ftändigung stattfinde, die beteiligte Gegend zu umgrenzen
und die Verlegung der Bau- sowie der künftigen Unter-
Haltskosten aus dieselbe vorzunehmen habe. Als Neben-
straßen sind gemäß Artikel 4 des Straßengesetzes alle
dem allgemeinen Verkehr dienenden Straßen anzusehen,
die nicht Gemeinde- oder Staatsstraßen sind. Die Ab-
grenzung gegenüber den Gemeinoestraßen ist oft sehr
schwierig und führt daher vielfach zu Anstünden zwischen
den Gemeindebehörden und dem beteiligten Privatgrund-
besitz. Für die Beurteilung dieser Anstünde, die dem
Regterungsrat zusteht (Artikel 7 des Straßengesetzes),
gibt der Buchstabe des Gesetzes nicht die genügenden
Anhalts punkte. Danach gehören nämlich zu den Gemeinde-
straßen alle diejenigen Straßen, welche einer Gemeinde
zu ihrem innern Verkehr dienen, oder aber Ortschaften
oder Weiler unter sich mit einer Staatsstraße, Gemeinde-
stroße, Eisenbahnstation oder andern Verkehrsftelle ver-
binden. Diese Definition schließt, buchstäblich ausgelegt,
überhaupt alle Straßen in sich, so daß ats Nebenstraßen
keine mehr übrig blieben. Eine derartige Auslegung ist
aber selbstverständlich nicht im Sinne des Gesetzes. Die
Praxis sowohl der Gemeindebehörden als des Regterungs-
rates ist denn auch eine htevon völlig abweichende. Sie
geht im wesentlichen dahin, daß das entscheidende Merk-
mal für die Klassifikation einer Straße darin zu suchen
sei, ob im konkreten Falls der allgemeine, öffentliche
Verkehr der Gemeinde oder eines großen Teiles der-
selben auf die fragliche Straße als inneres Verkehrs-
oder wichtiges Verbindungsmiitel angewiesen sei, in
welchem Falle eine Gemeindestraße vorliegt, oder aber,
ob nicht vielmehr die Straße in erster Linie den Interessen
der Grundbesitzer, z. B. zwecks Überbauung oder besserer

Bewirtschaftung der anliegenden Grundstücke, diene, in
welchem Falle es sich um eine Nebenstraße handelt. In
diesem Sinne werden die sogenannten Wohn- oder Quar-
tterstraßen (ein Ausdruck, der sich zwar im Straßengefttz
nicht findet, sondern lediglich im Sprachgebrauch und
in den örtlichen Bauregiementen Ausnahme gefunden hat)
in der Stadt St. Gallen, deren Außengemeinden und
den übrigen dichter bevölkerten Geweinven und Ortschaften
des Kantons samt und sonders als Nebenstraßen klaffist-
ziert. Das vorstehend angeführte, für die Klassifikation
als Gemeinde oder Nebenstraße entscheidende Moment
führt aber mitunter auch dazu, Straßen von hervorragend
öffentlicher Bedeutung, wobei hier nur an die Fürsten-



itâ gUttfic. frtjitseij. Cianöto

tanbgrage In bet ©emeinbe ©iraubenpß (7 m gagr»
bagn unb 2 mat 2 m ®rottoirl) unb bte Slotterftrage
tn ber ©emeinbe ®ablat (8 SJleter gagrbagn unb jwei
StrottoirS oon 4 unb 272 m breite) p nennen finb,
tn bte Klaffe ber Slebengragen etnjuteitjen. Bom ©tanb<
punît bel geltenben Slecgtl aul Surfte btel ooßgänbig
gerechtfertigt fein, tn etnem reoibierten ©efeg bagegen
foEtte rootjl etne Stnberung tn ber $ingcgt Ißlag greifen,
bag foldge tn einer Slebengrage oertörperte öffentliche
3(ntereffen eine angemcffene Koftenbeteittgung ber £)ffent»
lichfett beruhten würben.

StUerbtngi bringt bte tprajil otelfach etne SCbfdgmä»

dgung btefeS in mannen gälten elroaä bauten tßrtnjipel
baburcg mit jtch, bag bte ©emetnben freiwillig angemeffene
Beiträge an Slebengcogen letften, gdg alfo an beten
Kogen fretroiHig beteiligen, ©telbejüglicg fö^rt ber Siegle*

runglrat in einem ©ntfcgeib com 3agre 1913 wörtlicg
folgenbel aul:

„®iefe Beteiligung ber ©emeinben an ben Soften
für Bau unb Unterhalt non Slebengragen ift otelfach
gerabep etne moraltfcge 5ßflicht. gür bal Borliegen biefer
letztem tönnen namentlich jraet prinzipiell oerfegtebene
gäüe auletnanber gehalten werben, ©mmal befteht fie
in allen ben gäUen, wo gemäg Strfiîel 42 bel ïantonalen
©trcgengefegel für ben Kanton bte Boraulfehungen für
bte ©uboention ber ©rftetlungltoften für Slebengragen
oorltegen, b. h- bann, wenn folcge Bauten bte Kräfte
ber beteiligten ©egenb aulnahmlweife belaften unb ein
allgemetnel Bebürfnil bte Slulfügrung gerechtfertigt er»

fchetnen lägt. ®er Staat macht benn audg in ber ®ai,
um baburcg bte Bettraglpflicht ber ©emeinben p botn»
mentteren, feine Beitraglletftung an ben Bau twn Sieben»

ftrofjen in ber Siegel oon einer erfolgten Untergügung
bei fraglichen ©tragennnternegmenl burch bte politifche
©emeinbe abhängig. ®tefer erfte gall wirb betnahe aul»
nahmllol bei Slebengragen auf bem Sanbe, wo eine
©rfdgltegung oon Baulanb nicht in grage gegt, zutreffen.
®er jroeite gall, ber eine Bettraglletftung ber ©emeinbe
all begrünbet erflehten lägt, betrifft eher ftäbtifche Ber»
gältntffe. @r liegt bann oor, wenn Strafen hauptfächlich
pm öroedte ber ©roffnung oon Baulanb erfteßt werben
unb baher all Slebengragen p îlafftggeren finb, bie
aber zugleich einer breitern ßffentlichfeit p btenen oer»
mögen unb gerabe mit Slüdfftcgt Darauf teurer unb foliöer
angelegt werben, all btel für gewöhnliche Quartier» unb
SBogngragen nötig wäre. SBenn auch bem an einer
folegen Straffe gemäg drittel 28 bel ©tragengefegel
beteiligten Berimetergebiet tnfolge ber ©rgeßung ber
Strafe größere Sonberoorteite erwarten, all bte ®e=

famterftellungltoften betragen, bte Belüftung bei ©ebtetel
mit ben gefamten Koften Demgemäß an unb für fuh nicht
all übermäßig begegnet werben mügte, fo wäre el
bennoch ungerechtfertigt, ben Ißceil für bie Borteile, bie
ber breitern Öffenllicgtett pgute ïommen, auch nuf bal
Konto ber tßerimeterpgidgtigen p fegen unb bte Qffent»
Itchfeit ihre Borteile ohne ©ntgelt genießen p laffen.
®al SJlag ber Beteiligung ber ©emeinbe an ben Bau»
unb Untergaltlïogen oon folgen ©tragen mug oan
oerfegtebenen gaîtoren abgängig gemacht werben, oor
allem natürlich oon ber ©röge ber ber £>ffentlic|feit
etmadgfenben Borteile."

©I mug hier aber barauf aufmerîfam gemacht werben,
bag biefe Bettraglpflicht, wte im Slegterunglratlentfcgeib
bemerlt ift, lebigltch eine „moralifdge" ifi, bag alfo bte
©emeinbe p einem Bettrag nicht gezwungen werben
îann. ©runbfägtitg gegen bemtiacg bte Kogen für Bau,
Korreïtion unb Unterhalt oon Slebengragen p Sagen
bei prioaten ©runbbefigel. ©enau balfelbe, wal für
Slebengragen, gilt gemäg Slriitel 38 bel ©tragengefegel
audg für bte öffentlichen gugmege.

i.=Seit»«0 („Sßeifterbtatt") -Jh. 4?

2. ©emeinbe» unb ©taatlgragen.
Stach Slrtiîel 22 unb 23 bei ©tragengefegel ig bie

©rgellung neuer unb bie Korreïtion beftegenber ©taatl»
unb ©emetnbegragen grunbfägttcg @acge bei ©taatel,
begegunglweife ber ©emeinben. Saut Slrtiïel 24 leg. cit.
îann aber bei ©emeinbeftragen untergeorbneter Bebeutung
bie beteiligte ©egenb bil auf bie Çâlfte ber wit flieg en

Bauïogen (b. g. ber aul Sanberwerb unb Bauarbeiten
fieg ergebenben Koften) in SJlitlelbenfcgaft gepgen werben.
®tefer Stecgtlpfianb bauerte bil 1906, in welcgem Qagre
bureg ^il Slacgtraglgefeg pm ©tragengefeg beftimmt
würbe, bag bie Borfdgrigen ber Slrtiîel 24 unb 25 bel
letztgenannten ©efegel audg für ben Bau unb bte Korreî*
Hon ber ©taatlgragen, fowte fämtlicger ©emeinbegragen
Slnwenbung gnben ïônnen. ®emnadg begegt geute tnbepg
auf bie Çerbeijtegung bel prioaten ©runbbefigel für bie

®ectung ber Bau» unb Korreîlionlîogen îetn Unterfdgieb
megr jroifdgen ©emeinbegragen untergeorbneter unb folgen
wichtigerer Bebeutung. |>eute îann bie beteiligte ©egenb
fomit bei allen ©emeinbe» unb ©taatlgragen bil auf
bte fpälfte ber mitfliegen Bau» unb Korreïtionlïogen in
SJlitletbcnfcgaft gepgen werben. ©I ergebt geg nun bte

grage, wte finb bie SB orte „îann bil auf bie gälfte tn
SJlUletbenfcgaft gepgen werben" poergegen? Bebeuten
ge: Kann ber Ißrtoatgrunbbefig in jebem unab»

gängig oon ber ©ntgegung oon Borteilen unb 00m SJlag
berfelben für bal p belagenbe ©ebtet, bil auf bie ooflen
50% ber Kogen belaget werben, ober ig eine §eran»
gegung belfelben nur bann pläffig, wenn igen bureg
ben Bau ober bte Korreïtion ber fraglichen ©trage ge»

miffe Borteile entgegen, unb ig bal SJlag ber Belegung
oon ber ©röge biefer Borteile abgängig p maegen?
®a nach feggegenber Sltdgtfpcecgung bei Slegterunglratel
eine ©egenb am Bau ober an ber Korreïtion einer
©trage nur bann „beteiligt" ig, wenn igt baraul Bor»
teile erroaegfen, fo barf man beim gcglen folcger Borteile
aueg Vitien Beïlnteterbeitrag ergeben. Qm weitern ig p
fagen, bag el jeber BiHigîeit wiberfpreegen würbe, wenn
ber beteiligten ©egenb tnegr Koften aufgebürbet werben
wollten, all ber SBert ber gefamten ©onberoorteile aul»
maegt. ®er ^3erimetecbeitcag foß etne Slulgletcgung, ein

©ntgelt, eine Bergütung für bte empfangenen Borteile
fein. ©I mag aucg noeg bte Botfcgaft bei Slegierungl»
ratel pm Slacgtrgglgefeg oom Qabre 1906 p State

gepgen werben. f5ter geigt el: „SSenn el aueg naeg
wie oor Siegel bletben wirb, bag bei ©taatlgragen ber
Staat unb bei ©emeinbegragen bte ©emeinben bie Ber»

befferung aulfügren unb, fofern el im einzelnen gaße
gerechtfertigt erfegetnt, eine SJÎitgufe ber pnäcgg inter»
effterten ©egenb bureg freiwißige Bergänbignng ergelt
wirb, fo ïônnen bocg gäße eintreten, wo Siegenfcgaftl»
Befigetn bureg bte ©tragenîorreîtion in fegr geroor»
ragenbem Silage Borteile erwaegfen — man beute nur
an entgegenbe gängig gelegene Baupläne —, ogne bag
biefe metgbegüngigten Boöeneigentümer geg irgenbwte
freitoißig pr SRitgilfe gerbeilaffen woßen. 3n foldgen
gäßen ig el nnjwetfelgaft nur recht unb bißig, wenn
etne gefeigtege ©runblage oorganben ig unb el möglich
madgt, bte grogen Sagen bei ©taatel unb ber ©emetnben
bureg mägtge Betträge p erleichtern". ®te ®atfacge, bag

gier ben in fegt geroorragenbem SJlage ertoa^fenen
Borteilen mägige Beiträge pr ©Delegierung ber grogen
Sagen bei ©taatel unb ber ©emetnben entgegengegeßt
werben, fpriegt entfliehen auch "idtf bafür, bag ber

ißerimeterbeitrag unter Umgänben gröger fein barf, all
bie Summe ber Borteile aulmadgt. ®ag bei ber §eran=
jiegung bei prioaten ©runbbefigel pr Sragung oon
©emetnbe» unb ©taallgragenîoften nicht rein fdgablonen»
mägig oerfagren werben barf, fonbern bie Bergältniffe
bei einzelnen gißel berüctftchtigt werben müffen, ergibt

>eâ Zllustr. schweiz. Handw

landsiraße ìn der Gemeinde Straubenzell (7 m Fahr-
bahn und 2 mal 2 m Trottoirs) und die Notkerstraße
in der Gemeinde Tablai (8 Meter Fahrbahn und zwei
Trottoirs von 4 und 2^/z in Breite) zu nennen sind,
in die Klasse der Nebenstraßen einzureihen. Vom Stand-
punkt des geltenden Rechts aus dürfte dies vollständig
gerechtfertigt sein, in einem revidierten Gesetz dagegen
sollte wohl eine Änderung in der Hinsicht Platz greifen,
daß solche in einer Nebenstraße verkörperte öffentliche
Interessen eine angemessene Kostenbeteiligung der Offent-
lichkeit bewirken würden.

Allerdings bringt die Praxis vielfach eine Abschwä-
chung dieses in manchen Fällen etwas harten Prinzipes
dadurch mit sich, daß die Gemeinden freiwillig angemessene
Beiträge an Nebenstraßen leisten, sich also an deren
Kosten freiwillig beteiligen. Diesbezüglich führt der Regie-
rungsrat in einem Entscheid vom Jahre 1913 wörtlich
folgendes aus:

„Diese Beteiligung der Gemeinden an den Kosten
für Bau und Unterhalt von Nebenstraßen ist vielfach
geradezu eine moralische Pflicht. Für das Vorliegen dieser
letztern können namentlich zwei prinzipiell verschiedene
Fälle auseinander gehalten werden. Einmal besteht sie

in allen den Fällen, wo gemäß Artikel 42 des kantonalen
Straßengesetzes für den Kanton die Voraussetzungen für
die Subvention der Erstellungskosten für Nebenstraßen
vorliegen, d. h. dann, wenn solche Bauten die Kräfte
der beteiligten Gegend ausnahmsweise belasten und ein
allgemeines Bedürfnis die Ausführung gerechtfertigt er-
scheinen läßt. Der Staat macht denn auch in der Tat,
um dadurch die Beitragspflicht der Gemeinden zu doku-
mentieren, seine Beitragsleistung an den Bau von Neben-
stroßen in der Regel von einer erfolgten Unterstützung
des fraglichen Straßenunternehmens durch die politische
Gemeinde abhängig. Dieser erste Fall wird beinahe aus-
nahmslos bei Nebenstraßen auf dem Lande, wo eine
Erschließung von Bauland nicht in Frage steht, zutnff-n.
Der zweite Fall, der eine Beitragsleistung der Gemeinde
als begründet erscheinen läßt, betrifft eher städtische Ver-
hältnisie. Er liegt dann vor, wenn Straßen hauptsächlich
zum Zwecke der Eröffnung von Bauland erstellt werden
und daher als Nebenstraßen zu klassifizieren sind, die
aber zugleich einer breitern Öffentlichkeit zu dienen ver-
mögen und gerade mit Rücksicht daraus teurer und solider
angelegt werden, als dies für gewöhnliche Quartier- und
Wohnstraßen nötig wäre. Wenn auch dem an einer
solchen Straße gemäß Artikel 28 des Straßengesetzes
beteiligten Perimetergebiet infolge der Erstellung der
Straße größere Sondervorteile erwachsen, als die Ge-
samterstellungskosten betragen, die Belastung des Gebietes
mit den gesamten Kosten demgemäß an und für sich nicht
als übermäßig bezeichnet werden müßte, so wäre es
dennoch ungerechtfertigt, den Preis für die Vorteile, die
der breitern Öffentlichkeit zugute kommen, auch auf das
Konto der Perimeterpflichtigen zu setzen und die Offent-
lichkeit ihre Vorteile ohne Entgelt genießen zu lassen.
Das Maß der Beteiligung der Gemeinde an den Bau-
und Unterhallskosten von solchen Straßen muß van
verschiedenen Faktoren abhängig gemacht werden, vor
allem natürlich von der Größe der der Öffentlichkeit
erwachsenden Vorteile."

Es muß hier aber darauf aufmerksam gemacht werden,
daß diese Äeilragspflicht, wie im Regierungsratsentschetd
bemerkt ist, lediglich eine „moralische" ist, daß also die
Gemeinde zu einem Beitrag nicht gezwungen werden
kann. Grundsätzlich gehen demnach die Kosten für Bau,
Korrektion und Unterhalt von Nebenstraßen zu Lasten
des privaten Grundbesitzes. Genau dasselbe, was für
Nebenstraßen, gilt gemäß Artikel 38 des Straßenqesetzes
auch für die öffentlichen Fußwege.
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2. Gemeinde- und Staatsstraßen.
Nach Artikel 22 und 23 des Straßengesetzes ist die

Erstellung neuer und die Korrektion bestehender Staats-
und Gemeindeftraßen grundsätzlich Sache des Staates,
beziehungsweise der Gemeinden. Laut Artikel 24 IoZ. eil.
kann aber bei Gemeindestraßen untergeordneter Bedeutung
die beteiligte Gegend bis auf die Hälfte der wirklichen
Baukosten (d. h. der aus Landerwerb und Bauarbeiten
sich ergebenden Kosten) in Mitleidenschaft gezogen werden.
Dieser Rechtszustand dauerte bis 1906, in welchem Jahre
durch das Nachtragsgesetz zum Stroßengesetz bestimmt
wurde, daß die Vorschriften der Artikel 24 und 25 des
letztgenannten Gesetzes auch für den Bau und die Korrek-
tion der Staatsstraßen, sowie sämtlicher Gemeindeftraßen
Anwendung finden können. Demnach besteht heute tnbezug
auf die Herbeiztehung des privaten Grundbesitzes für die
Deckung der Bau- und Korrektionskosten kein Unterschied
mehr zwischen Gemeindestraßen untergeordneter und solchen
wichtigerer Bedeutung. Heute kann die beteiligte Gegend
somit bei allen Gemeinde- und Staatsstraßen bis auf
die Hälfte der wirklichen Bau- und Korreklionskosten in
Mitleidenschaft gezogen werden. Es erhebt sich nun die

Frage, wie sind die Worte „kann bis auf die Hälfte in
Mitleidenschaft gezogen werden" zu verstehen? Bedeuten
sie: Kann der Prioatgrundbesitz in jedem Falle, unab-
hängig von der Entstehung von Vorteilen und vom Maß
derselben für das zu belastende Gebiet, bis auf die vollen
50°/o der Kosten belastet werden, oder ist eine Heran-
ziehung desselben nur dann zulässig, wenn ihm durch
den Bau oder die Korrektion der fraglichen Straße ge-
wisse Vorteile entstehen, und ist das Maß der Belastung
von der Größe dieser Vorteile abhängig zu machen?
Da nach feststehender Rechtsprechung des Regierungsrates
eine Gegend am Bau ober an der Korrektion einer
Straße nur dann „beteiligt" ist, wenn ihr daraus Vor-
teile erwachsen, so darf man beim Fehlen solcher Vorteile
auch keinen Perimeterbeitrag erheben. Im weitern ist zu
sagen, daß es jeder Billigkeit widersprechen würde, wenn
der beteiligten Gegend mehr Kosten aufgebürdet werden
wollten, als der Wert der gesamten Sondervorteile aus-
macht. Der Perimeterbeitrag soll eine Ausgleichung, ein

Entgelt, eine Vergütung für die empfangenen Vorteile
sein. Es mag auch noch die Botschaft des Regierungs-
rates zum Nachtragsgesetz vom Jahre 1906 zu Rate

gezogen werden. Hier heißt es: „Wenn es auch nach
wie vor Regel bleiben wird, daß bei Staatsstraßen der
Staat und bei Gemeindestraßen die Gemeinden die Ver-
besierung ausführen und, sofern es im einzelnen Falle
gerechtfertigt erscheint, eine Mithilfe der zunächst inter-
efsterten Gegend durch freiwillige Verständigung erzielt
wird, so können doch Fälle eintreten, wo Liegenschaft-
Besitzern durch die Straßenkorrektion in sehr hervor-
ragendem Maße Vorteile erwachsen — man denke nur
an entstehende günstig gelegene Bauplätze —, ohne daß
diese meistbegünstigten Bodeneigentümer sich irgendwie
freiwillig zur Mithilfe herbeilassen wollen. In solchen

Fällen ist es unzweifelhaft nur recht und billig, wenn
eine gesetzliche Grundlage vorhanden ist und es möglich
macht, die großen Lasten des Staates und der Gemeinden
durch mäßige Beiträge zu erleichtern". Die Tatsache, daß

hier den in sehr hervorragendem Maße erwachsenen
Vorteilen mäßige Betträge zur Erleichterung der großen
Lasten des Staates und der Gemeinden entgegengestellt
werden, spricht entschieden auch nicht dafür, daß der

Perimeterbeitrag unter Umständen größer sein darf, als
die Summe der Vorteile ausmacht. Daß bei der Heran-
ziehung des privaten Grundbesitzes zur Tragung von
Gemeinde» und Staatsstraßenkosten nicht rein schablonen-
mäßig verfahren werden darf, sondern die Verhältnisse
des einzelnen Falles berücksichtigt werden müssen, ergibt
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ftdj fchltcfflich auch auS bern SBortlaut beS Straffem
gefeßeS felber. Qn Slrtifel 37 leg cit. ift nämlich unter
anberem audj etn SRefurSrcdjt an ben SRegterungSrat
eingeräumt gegen ©d)luffnahmen, bte bet ©emeinberat
auf ©runb beS tn grage fiehenben Slrt. 24 gefaxt hat.
3n biefem Slrtifel ift aber einzig non ber §erbeijtebung
ber beteiligten ©egenb im allgemeinen bte 9Rebe. ÏÏBare
nun biffe ôetbeijiehung in jebem galle bis auf bte

|jälfte ber Soften geftattet, fo hätte eS gar feinen ©Inn,
gegen einen folgen ©efchluff ba§ SRefnrSrecht an ben
SRegierungSrat im ©cfeh auSbrödElid^ einzuräumen

SluS bem ©efe^, beffen SRaterialien unb tnSbefonbere
auS allgemeinen StedjtS» unb ©illigfeÜSerroägungen ergibt
ftcf) fomit, boff bei ber §erbeijlehung beS prioaten
©runbbefst^ Sur Sragung ber ©au* unb HorreftionS=
foften non @taaiS> unb ©emeinbefiroffen auf bte ©umme
ber burdj biefelben bem beteiligten ©ebiet entftehenben
©onberootteile SRßdEftd^t zu nehmen ift, b. h- baff bte

©ifamtbelaftung unter feinen Umftanben größer fein
batf, alê ber ©Bert, ben bte ©efamtfonberoorteile bar*
fieUen. 3« ber fßrajiS mirb ftch bte ©eroertung ber
if^tern aUerblngS ziemlich fchmterig geftatten. ©ie muf
aber oorgenommen roerben, roenn bte ©umme, bie bem
perimeter flberbunben raerben miß, nicht zum oornehetein
niebriger erfdhetnt, als bie Summe ber ©efamtfonber
tntereffen.

Qm ©egenfah ju ben SRebenftraffen fann bei ©emeinbe*
unb ©taatsftraßen ber fßrioatgrunbbefih lebigltd) für bie
Sau-- unb HorreftionSfofien,

"
ntd^t aber aud) für bte

UnterhaltSfoften hetbeigejogen roerben. Qm einzelnen
galle fann bie ©ntfdieibung ber grage ©d)roierigfeiten
beretten, ob etne Horreftion ober bloß eine Unterhalts*
arbeit tn grage fielje. Qm allgemeinen ift ju fagen, baß
etne Horrcfäon bann oorliegt, roenn etne ©traße tn
Dichtung, ©reite, ©efäde ober anberroettiger Slnlage
etner nermenSroerten ©eränberung unterzogen roerben foil,
©o ift j. ©. bte Slnlage oon DrottoirS, audj roenn fte

auf bisherigem gahrbahngebtet erfolgen foHte, tn allen
gällen als Horreftion an^ufehen. (Slrt. 22 beS Straßen*
gefetyeS). ^Regelmäßig roirb auch bie SReuanlage, nicht
aber bte bloße ©rfetpng, oon gcpfläfterten ©chalen als
Horreftion unb nicht als bloßer Unterhalt betrachtet
roerben bürfen. ©loße SReubeftefung, bie Öffnung oon
©ettengräben, geringfügige ©erbifferungen, überhaupt
jebe SJtafinahme, roelche lebigltdj bie SBieberßerftellung
etr.eS georbneten QuftanbeS ber ©traße bejnaccfit, ift als
Unterhalt ju qualiftiieren.

Durch Slrtifet 87 beS ©traßengefehe§ roerben bie

©emetnberäte oerpftichtet, überall ba, too oorouSfichtlld)

©rroeiterungen oon Drtfdjaften ftalifinben, rec£)tjettig für
bte ©rfteKung ber etforberlichen Straffen unb gugßnge,
SffiafferabpgSetnrichtungen unb bergleidjen z« forgen. 3n
biefen gäüen ift eS laut Slrt. 88 leg. cit. pläffig, tn
örtlichen ©aureglementen ©eftimmungen feftjufe^etr, „nach
roelchen ein Seil ber Soften ber burdj bie ©emeinbe
auspfüh'renben Straffer bauten unb SSafferabpgS ©In»

richtungen bei benjenigen erhoben roerben fann, roelche

an ber fraglichen Straffe ©auten errichten", ©lelfoch
roirb btefer Slrtifel fo aufgefaßt, baff eS pläffig fet, bei
©au unb Horreflion oon ©emetnbeftraßen bie beteiligte
©egenb pnächft nach 24 beS ©trafen* unb Slrt. 1

beS SRachtragSgefeßeS bis auf 50% ber Soften h^bei*
pjiehen unb arfferbem fpätec noch oon berjeniaen, bte

an einer foldjen Strafe ©auten errichten, einen Seit ber
fonft auf bie ©emeinbe entfaüenben anbern |)älfte ber
Soften nachzuforbern. Ditfe Sluffaffung ift in etner Slnphl
lofater ©auregtemente zum SluSbrudt gefommen, bte oom
fRegterungSrat audj genehmigt roorben ftnb. Dro^bem
erachten mir btefe Sluffaffung als unridjtig unb bie

fraglichen ©eftimmungen ber ©aureglemente als bem

©efeß nicht entfprechenb unb baher unanroenbbar. 8nm
oorneheretn muß eS als unjuläffig angefeßen roerben,
baß baS ermähnte SRachforberungSredjt oon ben ©emetn*
ben bei ©au unb Hortefiion oon ©traffnt tn Slnfprudf
genommen roerben roiH. Slrtifel 87 fpricht nur oon ber
©rftellung, nicht aber auch oon ber ^orreflion oon
©treffen. @r barf, roeit er auSnahmSroeife ©erhältniffe
regelt, nidht ejtenfxo ausgelegt unb fomit nur auf beu
SReubau oon ©troffen angeroenbet roerben. Iber auch ^
Inftdht, ba^. beim SReubau oon @emetribeftra§en auf
©runb oon Slrlitel 87 unb 88 beS ©tra^engeftheS mehr
als 50 % ber Soften oon ber beteiligten ©egenb geforbert
roerben fönnen, erachten mir als unptreffenb. 8u biefem
©rgebrtiS gelangen roir einmal auf ©ruub ber allgemeinen
Überlegung, baff eS ein Unbtng roäre, bte ©rfleHungSfoften
einer ©emeinbeftraffe bis auf 80 unb 90%, rote
bte ermähnten ©aureglemente eS oorfehen, burd) etnige
tßrioate bezahlen ju leffen. 'Der ©Inn unb ©eift beS

©cff^eS ift entfliehen ber, ba| bie ©rfteüung oon ©e*

metnbefiro^en unb bie Dragung ber bezüglichen Soften
In erfter Stnte ©ad)e ber potitifcher. ©emetnbe fetn foüen.
§ätte ber ©efetpeber bem Slrtifel 88 bte ©eteutung
geben roollen, soie fie ihm burdj bie angeführten ©ä*

metnbebaureglemente zugetrieben roirb, fo hätte er ohne
8metfel auch einen anbern 20 ort laut gewählt, etroa in
ber ©Seife, baß er auSbrfidttich oon einem Detl beS grunb»
fählich auf bie ©emetnbe entfallenben Höften an teils ge*

fprodhen unb zugleich in ben Irtifeln 23 unb 24 beS
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sich schließlich auch aus dem Wortlaut des Straßen-
gesetzes selber. In Artikel 37 le-A eil. ist nämlich unter
anderem auch ein Rekursrecht an den Regierungsrat
eingeräumt gegen Schlußnahmen, die der Gemeinderat
auf Grund des in Frage stehenden Art. 24 gefaßt hat.
In diesem Artikel ist aber einzig von der Herbeiziehung
der beteiligten Gegend im allgemeinen die Rede. Wäre
nun diese Herbeiziehung in jedem Falle bis auf die

Hälfte der Kosten gestattet, so hätte es gar keinen Sinn,
gegen einen solchen Beschluß das Rekursrecht an den
Regierungsrat im Gesetz ausdrücklich einzuräumen

Aus dem Gesetz, dessen Materialien und insbesondere
aus allgemeinen Rechts- und Billigkeitserwägungen ergibt
sich somit, daß bei der Herbeiziehung des privaten
Grundbesitzes zur Tragung der Bau- und Korrektions-
kosten von Staats und Gemeindestraßen auf die Summe
der durch dieselben dem beteiligten Gebiet entstehenden
Sonderoorteile Rücksicht zu nehmen ist, d. h. daß die

Gisamtbelastung unter keinen Umständen größer sein
dm f. als der Wert, den die Gesamtsondervorteile dar-
stellen. In der Praxis wird sich die Bewertung der
letzter« allerdings ziemlich schwierig gestalten. Sie muß
aber vorgenommen werden, wenn die Summe, die dem
Perimeter überbunden werden will, nicht zum vorneherein
niedriger erscheint, als die Summe der Gesamtsonder-
interessen.

Im Gegensatz zu den Nebenstraßen kann bei Gemeinde-
und Staatsstraßen der Prioatgrundbesitz lediglich für die

Bau- und Korrektionskosten, nicht aber auch für die

Unterhaltskosten herbeigezogen werden. Im einzelnen
Falle kann die Entscheidung der Frage Schwierigkeiten
bereiten, ob eine Korrektion oder bloß eine Unterhalts-
arbeit in Frage stehe. Im ollgemeinen ist zu sagen, daß
eine Korreksion dann vorliegt, wenn eine Straße in
Richtung. Breite, Gefälle oder anderweitiger Anlage
einer nennenswerten Veränderung unterzogen werden soll.
So ist z. B. die Anlage von Trottoirs, auch wenn sie

auf bisherigem Fahrbahngebiet erfolgen sollte, in allen
Fällen als Korrektion anzusehen. (Art. 22 des Straßen-
gesetzes) Regelmäßig wird auch die Neuanlage, nicht
aber die bloße Ersetzung, von gep flüsterten Schalen als
Korrektion und nicht als bloßer Unterhalt betrachtet
werden dürfen. Bloße Neubektesung. die Öffnung von
Seitengräben, geringfügige Verbesserungen, überhaupt
jede Maßnahme, welche lediglich die Wiederherstellung
àes geordneten Zustandes der Straße bezweckt, ist als
Unterhalt zu qualifizieren.

Durch Artikel 87 des Straßengesetzes werden die

Gemeinderäte verpflichtet, überall da, wo voraussichtlich

Erweiterungen von Ortschaften stattfinden, rechtzeitig für
die Erstellung der erforderlichen Straßen und Zugänge,
Wasserabzugseinrichtungen und dergleichen zu sorgen. In
diesen Fällen ist es laut Art. 88 löA. cit. zulässig, in
örtlichen Baureglementen Bestimmungen festzusetzen, „nach
welchen ein Teil der Kosten der durch die Gemeinde
auszuführenden Straßenbauten und Wasserabzugs Ein-
richtungen bei denjenigen erhoben werden kann, welche
an der fraglichen Straße Bauten errichten". Vielfach
wird dieser Artikel so aufgefaßt, daß es zulässig sei. bei
Bau und Korrektion von Gemeindestraßen die beteiligte
Gegend zunächst nach Art. 24 des Straßen- und Art. 1

des Nachtragsgesetzes bis auf 50°/o der Kosten herbei-
zuziehen und außerdem später noch von denjenigen, die

an einer solchen Straße Bauten errichten, einen Teil der
sonst auf die Gemeinde entfallenden andern Hälfte der
Kosten nachzufordern. Diese Auffassung ist in einer Anzahl
lokaler Baureglemente zum Ausdruck gekommen, die vom
Regierungsrat auch genehmigt worden sind. Trotzdem
erachten wir diese Auffassung als unrichtig und die

fraglichen Bestimmungen der Baureglemente als dem
Gesetz nicht entsprechend und daher unanwendbar. Zum
vorneherein muß es als unzulässig angesehen werden,
daß das erwähnte Nachforderungsrecht von den Gemein-
den bei Bau und Korrektion von Straßen in Anspruch
genommen werden will. Artikel 87 spricht nur von der
Erstellung, nicht aber auch von der Korrektion von
Straßen. Er darf, weil er ausnahmsweise Verhältnisse
regelt, nicht extensiv ausgelegt und somit nur auf den
Neubau von Straßen angewendet werden. Aber auch die

Ansicht, daß. beim Neubau von Gemeindestraßen auf
Grund von Artikel 87 und 88 des Straßengeschis mehr
als 50 °/o der Kosten von der beteiligten Gegend gefordert
werden können, erachten wir als unzutreffend. Zu diesem

Ergebnis gelangen wir einmal auf Grund der allgemeinen
Überlegung, daß es ein Unding wäre, die Erstellungskoften
einer Gemeindestraße bis auf 80 und 90°/», wie
die erwähnten Baureglemente es vorsehen, durch einige
Private bezahlen zu lassen. Der Sinn und Geist des

Gesetzes ist entschieden der, daß die Erstellung von Ge-
meindestraßen und die Tragung der bezüglichen Kosten
in erster Linie Sache der politischen Gemeinde sein sollen.
Hätte der Gesetzgeber dem Artikel 88 die Bedeutung
geben wollen, wie sie ihm durch die angeführten Ge-
meindebaureglemente zugeschrieben wird, so hätte er ohne
Zweifel auch einen andern Wortlaut gewählt, etwa in
der Weise, daß er ausdrücklich von einem Teil des gründ-
sätzlich auf die Gemeinde entfallenden Kostenanteils ge-
sprachen und zugleich in den Artikeln 23 und 24 des



'Ol Stauf«, fdjtoeij.

©eftgeS einen bezüglichen Sorbehaït gemacht Bütte.
SBeldjen ©Inn Bat nun aber Art. 88? SRacfi unterer

SInftcfei Mnen anbern als ben, baß eS guläffig ift, in
©emetnbebaureqlemente Seftimmungen aufzunehmen, wo»
nach bie ©emeinben, wenn fie beim SReubau non SReben»

ftrogen urfptüngfich einen Seil unb non ©emetnbeftrogen
meBr als bie fpälfte ber Saufofteit zu Saften ber Polizei'
faffe übernehmen, inbem z- bei ber Kofteooerteilung
etn Unterfe^teb jmif^en bebauten unb unÜberbauten
©runbftüden gemalt wirb, berechtigt fein follen, baS,
was fte für bie unfiberbauten Siegenfcfjaften quaft nor--
fehußnaetfe geleiftet Baben, nachträglich bei benfenigen
einzuziehen, bie an ber fraglichen ©trage Sauten er»

richten. 3" btefem ©inne lauten auch bie bezüglichen
Sorfchriften ber Saureolemente z- »an Pittenbach
unb 2Bil, ffn blefer Anficht werben mir befonberS auch
befiärEt burch bie ©efchichte ber zutreffenben Sefiimmrat»
gen beS ©tragengefetzeS.

3. Anbere bem öffentlichen Serlebr bienenbe
ober im öffentlichen ^ntereffe liegenbe

©inridjtungen.
SRadj ArtiM 89 beS ©tragengefetzeS finben bie Se»

ftimmungen beSfelben auch entforechenbe Anwenbung auf
öffentliche SerfebrSplotz?, SRarftpïûtj». Sagerplô^e, San»

bung^fteHen, Aborte unb anbere bem öffentlichen Serîehr
bienenbe ober im öffentlichen Qntereffe liegenbe ©intieb»
lungen. AIS folche fommen neben ben auSbrßcüHcb an»

geführten bauotfächlieh noch SîanaltfationS» unb öffentliche
ipiahanlagen in Sefracht. 2lugerbem haben bie Sorfchriften
über bie SettragSpflicbt beS prioaten ©tunbbefigeS fegon
Anwenbung gefunben bei ber deäung ber Soften für
bie ©ntfernung eines ©chmutzroetberS, fomie be§ oon
einer ©emeinbe übernommenen Soften anteils einer oon
ben fdhroetzerifchen SunbeSbabnen erfteHten Sahnunter»
führung. dageqen Bat e§ ber SîegierungSrat als unzu»
läffig erflärt, bie tßerimetergrunbfShe beS ©trogengefetzeS
auch auf eine in einem Saulinienplan auS feuerpolizei»
lichen $mecïen geforberte durchfahrt in ben fpof eines
rlngS umbauten fiäuferblocfeS anzuwerben, denn Bier
Banble e§ ftch nicht um eine „©Snricbtung" im ©inne
oon Art. 89 beS c® tragertgefet^eë. Unter einer folchen
fei etwas ©elbffänbigeS zn oerftehen, etn Per!, baS

©runb unb Sob en in .feiner Soialifat in Anfprud)
nehme unb nicht noch für anbere $mec!e oertoenbbar
belaffe. dlefeê SRerfmal ber ©elbftänbigfeit fehle aber
ber durchfahrt.

die Stimmungen beS ©tragengefetzeS finben auf bie
oorermäbnten ©Inrichtungen „enifprechenbe Anwerbung",
da baS ©efeh namentlich auch mit üjinfiCfjt auf bie

SettragSpflicbt ber beteiliaten ©egenb oerfChtebene Sor»
fchriften fennt für SRebenftragen unb öffentliche gugtoege
etnerfettë unb ©emeinbe» unb ©taatSftrogen anberfeiitS
(oergleiche unter II. 1. unb 2. hieaar), ift eS in jebem
einzelnen gölte, in welchem eine ©inri^tung im ©inne
oon Artiîel 89 leg. cit. in ffrage fteht, nofroenbig, zu
unterfuchen, welche ber beiben ©rupoen oon Sorfdhriften
Zur Anwerbung zu fommen habe, füebei ift auSfchlag»
gebenb bie ©röge beS ßntereffer.freifeS, bem bie fonfrete
öffentliche ©InriChiung zubient. Siegt beren Ausführung
bauptfäChlich im Sorteil einer befchrätiften Anzahl oon
Siegenfdjaften in oerhältntSmägig fleinem Umfreife, fo
ftnb bie Sorfchriften über SRebenftragen anzuwerben,
bringt fte bagegen ber ganzen ©emetnbe, ber Allgemein»
Bett, ober bed) einem grögeren ©emeinbeteil in erfter
Slnte SRutzen, fo ftnb bie ©runbfähe über bie ©emeinbe»
ftrogen maggebeub. Qn biefem ©inne bat z- S3, ber
SRcgterungSrat fChon enlfchteben, bag öffentliche fßlah*
anlogen unb öffentliche ©arten in analoger Anroenbung
ber Sefiimmungen für ©emeinbeftragen auSzufüb««
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feien (Serm^ Stecht, Sanb II, 91t. 613). AuCh bie ©rftel»
lung grögerer ©dhmemmfanalifaiionen, toobei hauptfäCh»
lieh huahnifChe ©rünbe im Sorbergrunb flehen (Amts»
blatt 1912, Sanb II, ©ette 587), ber Sau oon Quai»
anlagen unb ähnlichen im allgemeinen ^ntereffe gelegenen
©Inrichtungen Bülte nach SHaggahe ber letztgenannten
Sorfchriften zu gefchehen. (ffortfetjung folgt.)

9tefren&etrtefce fit 8aget$erfe«
(Sorrefpottbetiz.)

Ohne einen SRebenbetrleb ift wohl ein rationelles
©üaetoerf nicht rnebr benfbar; bie teuren Sobmaterial»
preise erforbetn aebieterifCh etne toeitaehenbe Ausnutzung
ber SRebenerzeuaniffe an ©eitenBrettern unb Abfüllen unb
auCh ein fleineS ©obelmer! fann burCh bie Art ber
üunbfchaft empfehlenswert fein. Auf ber anbern ©ette
barf man aüerbingS niefit überfeben, bog feber neue
SRebenhetrieb eine oft nicht gewollte AuSbehnung beS
SetriebeS bebingt, bie Überwachung erichwert unb natür»
Heb autb eine Serarögeruna be§ SetriebsfaoitalS erforbert.
SRaiürlich mug ber ©tnriChtung eines SRebenbetrlebeS auch
eine forgfälüqe Kalfulation oorangehen, wenn nicht ber
©eminn blog auf bem Snpier fieben foil.

©in SRebenbetrieb wirb ftch fobann nur auf folche
Artiïel einrichten laffen. bie einen arögern SetbrauCh
gewäbrleiften. 9Ran laffe ftcfi ia nicht auf neue Artüel
ein, beoor man nicht einen binreiChetiben überbttcf hat.
ob ftch ber Artilel auch fo einführt, bog ftch eine f 'brtü=
mägiae ßerftettung auf bie dauer oerlobnt. Soirmehl
unb ßolzwofle werben gemöbnliCh als aünftige Artilel
für einen SRebenbetrieb angefehen; biefe AnfiCht ift aber
auch nicht immer zutreffenb, es fehlt häufig auch ba an
genüaenbem Abfa^. SRan bat alfo auch hier zuerft genau
Zu fonbieren. die ©aupt SRebenbetrtebe werben ftch ftetS
auf giften » jïabriïation unb auf etn îletneS ßobelmerl
erftreden; nicht mhtber hat man fein Auaenmerf auf bie

AuSîiutz'-ma ber ©treiflaiten zu richten, diefe eignen ftcfi

ja zur ©erftellung oerithiebener fflegenftänbe, fo z S.
zu SaCfieifien, z« ©täben für Reblleiften unb ©oolier»
latten. ©ehr z« empfehlen ift manchmal bie fSerft»Kung
oon Sefenfttelen, ferner bie fÇabrilation non SaCEfäffern
unb beroleichen; natürlich mug man fiefi immer über
baS SebürfniS in feiner ©egenb Hat geworben fein.
Auth bie SerfteHung oon SrennhaHbünbeln ift ïetneS»

roegS oon ber ^anb zu weifen. — ©»Ben mir nun auf
bie SRafcginen ein, welche SRebenbetrieben btenen ober
bienfibar gemacht werben lönnen.

AIS Sefäumfäae bleut beute baup'fächUcb bie doppel»
faumfäge; auf feber ©ette beftnben ftcfi eine ober mehrere
^reiSfäaen, z«nt 2>fl feft auf ber SßeHe, zum Seil auf
einer fieroeglicheu Sficfife, bie müfirenb beS SaufeS burch
einen fiefonbern SRechaniSmuS auf febe Srettbreite aenau
eingeftellt werben ïann. die untern geripp^n SBalzen
ziehen baS Srelt etn, bie ohern glatten SBalzen ftnb
drucfmalzen. ®hte folche doppelfaumfäge lann gleich»

Zeitig als ©p^lierlattenfäae oermenbet werben, die An»

zahl ber elnzuffeïïenben Sreisfäaen richtet ftcfi nach ber

Anzahl ber aletcfizelHg z'i ffineibenben Satten unb nach

be,r Sretterfirette. ©ewöhnlfch ftnb ungeftreifte ©eiten»

hretter, bie ftcfi zu Sreltern nicht wehr eignen, ober aber

©äumlinge zu ©palierlatten ober ©artonagelättdben auf»

zuarbeiten, (fn arögern SBerlen treunt man ben Setrteb
ber doppelfaumfäge unb ber ©palierlatteufäge. ba beibe

SRafchlnen immer ooK befchäftigt ftnb. SDRan ftellt battit

bie ©palierlattenfäge zweefmägig im ©outerratn, unter
ber doppelfaumfäge auf; bie zu bearbeitenben ©frefjtalten
fefiiebt man bann burtfi eine Sobenöffnung nahe 5«^

Vt Jllustr. schwetz. Handw.

Gesetzes einen bezüglichen Vorbehalt gemacht hätte.
Welchen Sinn hat nun aber Art. 88? Nach unserer

Ansicht keinen andern als den, daß es zulässig ist, in
Gemeindebaureglemente Bestimmungen aufzunehmen, wo-
nach die Gemeinden, wenn sie beim Neubau von Neben-

firoßen ursprünglich einen Teil und von Gemeindestroßen
mehr als die Hälfte der Baukosten zu Lasten der Polizei-
kasse übernehmen, indem z. B. bei der Kostsnverteilung
ein Unterschied zwischen bebauten und unÜberbauten
Grundstücken gemacht wird, berechtigt sein sollen, das,
was sie für die unÜberbauten Liegenschaften quasi vor-
schußweise geleistet haben, nachträglich bei denjenigen
einzuziehen, die an der fraglichen Straße Bauten er-
richten. In diesem Sinne lauten auch die bezüglichen
Vorschriften der Baureolemente z. B. von Wittenbach
und Wil. In dieser Ansicht werden wir besonders auch
bestärkt durch die Geschichte der zutreffenden Bestimmun-
gen des Straßengesetzes.

3. Andere dem öffentlichen Verkehr dienende
oder im öffentlichen Interesse liegende

Einrichtungen.
Nach Artikel 89 des Straßengefftzes finden die Be-

stimmungen desselben auch entsvrechende Anwendung auf
öffentliche Verkehrsplötze, Marktplätze. Lagerplätze. Lan-
dungs stellen, Aborte und andere dem öffentlichen Verkehr
dienende oder im öffentlichen Interesse liegende Einrich-
tungen. Als solche kommen neben den ausdrücklich an-
geführten hauvtsächlich noch Kanalisations- und öffentliche
Platzanlagen in Betracht. Außerdem haben die Vorschriften
über die Beitragspflicht des privaten Grundbesitzes schon

Anwendung gefunden bei der Deckung der Kosten für
die Entfernung eines Schmutzweibers, sowie des von
einer Gemeinde übernommenen Kostenanteils einer von
den schweizerischen Bundesbahnen erstellten Bahnunter-
sübrung. Dagegen hat es der Regierungsrat als unzu-
lässig erklärt, die Perimetergrundsätze des Stroßengeletzes
auch auf eine in einem Baulinienplan aus feuerpolizei-
lichen Zwecken geforderte Durchfahrt in den Hof eines
rings umbauten Häuserblockes anzuwenden. Denn hier
handle es sich nicht um eine „Einrichtung" im Sinne
von Art. 89 des Etraßengefftzes. Unter einer solchen
sei etwas Selbständiges zu verstehen, ein Werk, das
Grund und Boden in seiner Totalität in Anspruch
nehme und nicht noch für andere Zwecke verwendbar
belasse. Dieses Merkmal der Selbständigkeit fehle aber
der Durchfahrt.

Die Bestimmungen des Straßengesetzes finden auf die
vorerwähnten Einrichtungen „entsprechende Anwendung".
Da das Gesetz namentlich auch mit Hinsicht auf die

Bettragspflicht der beteiligten Gegend verschiedene Vor-
schritten kennt für Nebenstraßen und öffentliche Fußwege
einerseits und Gemeinde- und Staatsstraßen anderseits
(vergleiche unter II. 1. und 2. hievor). ist es in jedem
einzelnen Falle, in welchem eine Einrichtung im Sinne
von Artikel 89 tag. oit. in Frage steht, notwendig, zu
untersuchen, welche der beiden Gruppen von Vorschriften
zur Anwendung zu kommen habe. Hiebei ist ausschlag-
gebend die Größe des Interessenkreises, dem die konkrete
öffentliche Einrichtung zudient. Liegt deren Ausführung
hauptsächlich im Vorteil einer beschränkten Anzahl von
Liegenschaften in verhältnismäßig kleinem Umkreise, so
sind die Vorschriften über Nebenstraßen anzuwenden,
bringt sie dagegen der ganzen Gemeinde, der Allgemein-
heit, oder doch einem größeren Gemeindeteil in erster
Linie Nutzen, so sind die Grundsätze über die Gemeinde-
stroßen maßgebend. In diesem Sinne hat z. B. der
Regierungsrat schon entschieden, daß öffentliche Platz-
anlagen und öffentliche Gärten in analoger Anwendung
der Bestimmungen für Gemeindestraßen auszuführen
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seien (Verw. Recht, Band II, Nr. 613). Auch die Erstel-
lung größerer Schwemmkanalisationen, wobei hauptsäch-
sich hygienische Gründe im Vordergrund stehen (Amts-
blatt 1912, Band II, Seite 587). der Bau von Quai-
anlagen und ähnlichen im allgemeinen Interesse gelegenen
Einrichtungen hätte nach Maßgabe der letztgenannten
Vorschriften zu geschehen. (Fortsetzung folgt.)

Nebenhetriebe für Sägewerke»
(Korrespondenz.)

Ohne einen Nebenbetrieb ist wohl ein rationelles
Sägewerk nicht mehr denkbar; die teuren Rohmaterial-
prelle erfordern gebieterisch eine weitgehende Ausnutzung
der Nebenerzeugnisse an Seitenbrettern und Abfällen und
auch ein kleines Hobelwerk kann durch die Art der
Kundschaft empfehlenswert sein. Auf der andern Seite
darf man allerdings nicht übersehen, daß jeder neue
Nebenbetrieb eine oft nicht gewollt« Ausdehnung des
Betriebes bedingt, die Überwachung erschwert und natür-
lich auch eine Vergrößerung des Betriebskavitals erfordert.
Natürlich muß der Einrichtung eines Nsbenbetriebes auch
eine sorgfältige Kalkulation vorangehen, wenn nicht der
Gewinn bloß auf dem Papier stehen soll.

Ein Nebenbetrieb wird sich sodann nur auf solche

Artikel einrichten lassen, die einen arößern Verbrauch
gewährleisten. Man lasse sich ja nicht auf neue Artikel
ein. bevor man nicht einen hinreichenden Überblick hat.
ob sich der Artikel auch so einführt, daß sich eine f,brik-
mäßige Herstellung auf die Dauer verlohnt. Holzmehl
und Holzmolle werden gewöhnlich als günstige Artikel
für einen Nebenbetrieb angesehen; diese Ansicht ist aber
auch nicht immer zutreffend, es fehlt häufig auch da an
genügendem Absatz. Man hat also auch hier zuerst genau
zu sondieren. Die Haupt Nebenbetrtebe werden sich stets
auf Kisten-Fabrikation und auf ein kleines Hobelwerk
erstrecken; nicht minder hat man sein Augenmerk auf die

Ausnutzung der Streiflatten zu richten. Diese eignen sich

ja zur Herstellung verschiedener Gegenstände, so z B.
zu Packleisten, zu Stäben für Keblleisten und Svolier-
latten. Sebr zu empfehlen ist manchmal die Gerst-llung
von Besenstielen, ferner die Fabrikation von Packfässern
und dergleichen; natürlich muß man sich immer über
das Bedürfnis in seiner Gegend klar geworden sein.

Auch die Gerstellung von Brennholzbündeln ist keines-

wegs von der Hand zu weisen. — G°ben wir nun auf
die Maschinen ein, welche Nebenbetrieben dienen oder
dienstbar gemacht werden können.

Als Besäumsäge dient heute baup'iachlich die Doppel-
saumsäge; auf jeder Seite befinden sich eine oder mehrere
Kreissägen, zum Teil fest auf der Welle, zum Teil auf
einer beweglichen Büchse, die während des Laufes durch
einen besondern Mechanismus auf jede Brettbreite genau
eingestellt werden kann. Die untern gerippten Walzen
ziehen das Brett ein. die obern glatten Walzen sind

Drvckwalzen. Eine solche Doppelsaumsäge kann gleich-

zeitig als Sp^lierlattensäge verwendet werden. Die An-
zahl der einzustellenden Kreissägen richtet sich nach der

Anzabl der gleichzeitig zu schneidenden Latten und nach

dex Bretterbreite. Gewöhnlich sind ungestreifte Seiten-
breiter, die sich zu Brettern nicht mehr eignen, oder aber

Säum linge zu Spalierlatten oder Cartonagelättchen auf-

zuarbeiten. In größern Werken trennt man den Betrieb
der Doppelsaumsäge und der Spalierlattensäge, da beide

Maschinen immer voll beschäftigt sind. Man stellt dann

die Spalierlattensäge zweckmäßig im Souterrain, unter
der Doppelsaumsäge auf; die zu bearbeitenden Streiflatten
schiebt man dann durch eine Bodenöffnung nahe zur
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